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M a n d a n t e n b r i e f  I / 2 0 1 1  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wünschen, 
bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-Adresse an 
maren.weichsel@grebing-partner.de. 

 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 

Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  

 
 
 
 
 
 
 
 

INHALT:  

· Steuertermine: April – Juni 2011 
· Einkommensteuer: 
Ø Steuerfreier Sachbezug bei Tank- und Ge-

schenkgutscheinen des Arbeitgebers 

Ø Aufwendungen für krankheitsbedingte 
Heimunterbringung sind außergewöhnliche 
Belastung 

Ø Nachweis von Krankheitskosten als außer-
gewöhnliche Belastung erleichtert 

Ø Keine Nachholung unterlassener AfA für 
ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens 

Ø Bücher als Arbeitsmittel eines Lehrers 
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Verhältnisse 
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Ø Vermieter muss Kostenanteile für leerste-

hende Wohnung tragen 

Ø Zurückbehaltungsrecht wegen Mangel an 
der Mietsache setzt Mangelanzeige voraus 
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Ø Vorsteuerabzug nur bei Angabe der richti-
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Identifikationsnummer in der Rechnung  

Ø Bundesfinanzhof legt die Frage nach den 
Anforderungen an eine Geschäftsveräuße-
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Kein Vorsteuerabzug beim Betriebsausflug; 
Freigrenze beachten! 
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Termine April – Juni 2011 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

11.04.2011 14.04.2011 08.04.2011 

dto. 10.05.2011 13.05.2011 07.05.2011 
dto. 10.06.2011 14.06.2011 07.06.2011 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.04.2011 14.04.2011 08.04.2011 
dto. 10.05.2011 13.05.2011 07.05.2011 
dto. 10.06.2011 14.06.2011 07.06.2011 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.06.2011 14.06.2011 07.06.2011 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.06.2011 14.06.2011 07.06.2011 

Gewerbesteuer 16.05.2011 19.05.2011 13.05.2011 
Grundsteuer 16.05.2011 19.05.2011 13.05.2011 
Sozialversicherung5 28.04.2011 entfällt entfällt 
dto. 28.05.2011 entfällt entfällt 
dto. 28.06.2011 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorge-

zogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.7.2009) an die je-
weilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Steuerfreier Sachbezug bei Tank- und Geschenkgutscheinen des Arbeitgebers  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit drei Urteilen vom 11. November 2010 (VI R 21/09, VI R 27/09, VI R 41/10) anläss-
lich der Frage der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Tankkarten, Tankgutscheinen und Geschenkgutschei-
nen erstmals Grundsätze zu der Unterscheidung von Barlohn und einem nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) bis 
zur Höhe von monatlich 44 € steuerfreiem Sachlohn aufgestellt.  
 
In den vom BFH entschiedenen Streitfällen hatten Arbeitgeber etwa ihren Arbeitnehmern das Recht eingeräumt, auf 
ihre Kosten gegen Vorlage einer Tankkarte bei einer bestimmten Tankstelle bis zu einem Höchstbetrag von 44 € monat-
lich zu tanken oder die Arbeitnehmer hatten anlässlich ihres Geburtstages Geschenkgutscheine einer großen Einzelhan-
delskette über 20 € von ihrem Arbeitgeber erhalten oder durften mit vom Arbeitgeber ausgestellten Tankgutscheinen 
bei einer Tankstelle ihrer Wahl 30 Liter Treibstoff tanken und sich die Kosten dafür von ihrem Arbeitgeber erstatten 
lassen. Während die Arbeitgeber diese Zuwendungen jeweils als Sachlohn beurteilten und angesichts der Freigrenze 
keine Lohnsteuer einbehielten, waren die Finanzämter auf Grundlage von Verwaltungserlassen von nicht steuerbefrei-
tem Barlohn ausgegangen und hatten entsprechende Lohnsteuerhaftungs- und Nachforderungsbescheide erlassen. 
Darin waren sie von den Finanzgerichten bestätigt worden.  
 
Der BFH hat dagegen in sämtlichen Streitfällen Sachlohn angenommen, die Vorentscheidungen aufgehoben und den 
Klagen stattgegeben. Die Frage, ob Barlöhne oder Sachbezüge vorliegen, entscheide sich nach dem Rechtsgrund des 
Zuflusses, nämlich auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen danach, welche Leistung der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber beanspruchen kann. Die Unterscheidung sei nach der Art des arbeitgeberseitig zugesagten und daher 
arbeitnehmerseitig zu beanspruchenden Vorteils selbst und nicht durch die Art und Weise der Erfüllung des Anspruchs 
zu treffen. Könne der Arbeitnehmer lediglich die Sache selbst beanspruchen, komme eine Steuerbefreiung für Sachbe-
züge nach § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG in Betracht. Dann sei es auch unerheblich, ob der Arbeitgeber zur Erfüllung dieses 
Anspruchs selbst tätig werde, oder dem Arbeitnehmer gestatte, auf seine Kosten die Sachen bei einem Dritten zu er-
werben. Deshalb lägen Sachbezüge auch dann vor, wenn der Arbeitgeber seine Zahlung an den Arbeitnehmer mit der 
Auflage verbinde, den empfangenen Geldbetrag nur in einer bestimmten Weise zu verwenden. Seine bisher anders 
lautende Rechtsprechung (Urteil vom 27. Oktober 2004 VI R 51/03) hat der BFH ausdrücklich aufgegeben. 
 
Es bleibt aber abzuwarten, wie die Finanzverwaltung auf diese Rechtsprechungsänderung reagiert. 
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Aufwendungen für krankheitsbedingte Heimunterbringung  
sind außergewöhnliche Belastung 

 
Zu den steuerlich nicht abzugsfähigen Kosten der Lebensführung gehören solche für die altersbedingte Unterbringung 
in einem Pflegeheim. Umstritten war bisher, ob eine krankheitsbedingte Unterbringung in einem Pflegeheim auch dann 
als außergewöhnliche Belastung anzuerkennen war, wenn keine ständige Pflegebedürftigkeit bestand und auch kein 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „Bl“ oder „H“ vorliegt. 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat nun für Klarheit gesorgt. Aufwendungen für einen krankheitsbedingten Aufenthalt in ei-
nem Seniorenheim sind auch dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, wenn die untergebrachte Person nicht 
pflegebedürftig ist und auch keine zusätzlichen Pflegekosten abgerechnet werden. 
 
Entscheidend war im vorliegenden Fall, dass der behandelnde Arzt bescheinigt hatte, dass der Heimaufenthalt infolge 
einer Erkrankung notwendig war. 
 
Hinweis: Abzugsfähig sind in solchen Fällen die Miet- und Verpflegungskosten abzüglich einer Haushaltsersparnis. 
1 BFH, Urt. v. 13.10.2010, VI R 38/09, DStR 2011, S. 65, LEXinform 0179905 
 

Nachweis von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung erleichtert 
 
Bestimmte krankheitsbedingte Aufwendungen waren bisher nur dann als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig, 
wenn die medizinische Indikation vor der Behandlung durch ein amtsärztliches Attest, ein vertrauensärztliches Gutach-
ten oder ein Attest eines anderen öffentlich-rechtlichen Trägers nachgewiesen wurde. 
 
Der Bundesfinanzhof1 sieht diese Vorgaben „als nicht durch das Gesetz gedeckt“ an und hat die freie Beweiswürdigung 
dem Finanzgericht übertragen. Es sei nicht ersichtlich, warum nur ein Amtsarzt oder medizinischer Dienst, nicht aber ein 
anderer Mediziner die erforderliche Sachkunde besitzen soll, Maßnahmen für Kranke sachverständig zu beurteilen. 
 
In den entschiedenen Fällen hatten Eltern außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht, weil in einem Fall ein Kind 
sich auf Anraten der behandelnden Ärzte einer Legasthenietherapie unterzogen hatte, im anderen Fall Möbel - wegen 
der Asthmaerkrankung des Kindes - auszutauschen waren. 
1 BFH, Urt. v. 11.11.2010, VI R 17/09 und VI R 16/09, DStR 2011, S. 115, LEXinform 0179856 
 

Keine Nachholung unterlassener AfA für ein Wirtschaftsgut  
des Betriebsvermögens 

 
Für ein betriebliches Wirtschaftsgut besteht die Pflicht, zumindest die normale Abschreibung geltend zu machen. Der 
Verzicht durch Vergessen oder vorsätzliches Unterlassen führt zum Verlust des nicht geltend gemachten Abschrei-
bungspotenzials. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob es sich um einen bilanzierenden Unternehmer handelt 
oder einen solchen, der seinen Gewinn durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben ermittelt. 
 
Erfolgt später die Einbuchung eines Wirtschaftsguts des notwendigen Betriebsvermögens, handelt es sich um eine Feh-
ler berichtigende Einbuchung. Das Wirtschaftsgut ist dann mit dem Wert einzulegen, mit dem es bei von Anfang an 
richtiger Bilanzierung zu Buche stehen würde. 
 
Welche weitreichenden Folgen sich aus der Entscheidung des Bundesfinanzhofs1 ergeben, zeigt der dem Urteil zugrun-
de liegende Fall. Der klagende Unternehmer hatte ein Patent angemeldet. Dies wurde einer GmbH zur Nutzung überlas-
sen, an der er selbst beteiligt war. Der Einlagewert des Patents wurde mit dem Beginn der Verwertung auf 375 T€ 
festgestellt, sein Restbuchwert zum Zeitpunkt der späteren Veräußerung auf 160 T€. Der Fremdverkaufspreis betrug zu 
diesem Zeitpunkt, zehn Jahre später, 2 Mio. €. Das Finanzamt besteuerte den Differenzbetrag zwischen dem Restbuch-
wert zum Zeitpunkt des Verkaufs und dem erzielten Verkaufspreis. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Vorgehensweise 
des Finanzamts und damit auch den Verlust des Abschreibungspotenzials von 215 T€. Eine Berichtigung der entspre-
chenden Jahre war wegen zwischenzeitlich eingetretener Verjährung nicht mehr möglich. 
1 BFH, Urt. v. 22.6.2010, VIII R 3/08, BFH/NV 2010, S. 2320, DStR 2010, S. 2177, DB 2010, S. 2365, LEXinform 0588871 
 

Bücher als Arbeitsmittel eines Lehrers 
 
Lehrer können Ausgaben für Bücher und Zeitschriften als Werbungskosten abziehen, wenn die Literatur unmittelbar der 
Erledigung ihrer dienstlichen Aufgaben dient und ausschließlich oder zumindest weitaus überwiegend beruflich verwen-
det wird. 
 
Dafür muss für jedes einzelne Buch konkret dargelegt werden, wann, in welcher Klasse, in welchem Fach, zu welchem 
Thema und in welchem Umfang welcher konkrete Teil des jeweiligen Schriftwerks Eingang in den Unterricht gefunden 
hat. Insbesondere bei Büchern gesellschaftspolitischer und allgemeinbildender Art muss ausgeschlossen werden, dass 
die Bücher und Zeitschriften nicht auch aus privaten Gründen erworben wurden. Dabei darf nicht allein auf die Verwen-
dung der Schriftwerke im Unterricht abgestellt werden. Denn auch der Gebrauch der Literatur zur Unterrichtsvor- und 
-nachbereitung oder die Anschaffung von Büchern und Zeitschriften für eine Unterrichtseinheit, die nicht abgehalten 
worden ist, kann eine ausschließliche oder zumindest weitaus überwiegende berufliche Nutzung begründen. 
(Quelle: BFH, Urt. v. 20.5.2010, VI R 53/09, DB 20910, S. 2371, DStRE 2010, S. 1362, LEXinform 0927618) 
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Steuerfalle bei der Übertragung des selbst genutzten  
Einfamilienhauses auf den Ehepartner 

 
Der Ehemann war Eigentümer des von ihm und seiner Ehefrau zu eigenen Wohnzwecken genutzten Einfamilienhauses. 
Er übertrug dieses Grundstück gegen Zahlung einer lebenslangen Rente auf seine Ehefrau. Im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung beantragten die Eheleute den Abzug des Ertragsanteils der von der Ehefrau an ihren Ehemann 
geleisteten Rentenzahlungen als Sonderausgaben. Das Finanzamt lehnte nicht nur den Sonderausgabenabzug ab, son-
dern versteuerte auch noch den Ertragsanteil der von der Ehefrau gezahlten Rente als Einnahme aus wiederkehrenden 
Leistungen des Ehemanns. Der Bundesfinanzhof1 bestätigte die Richtigkeit der Sichtweise des Finanzamts. 
 
Werden im Zuge einer privaten Vermögensumschichtung gleichbleibende wiederkehrende Zahlungen als Gegenleistung 
vereinbart, ist der darin enthaltene Ertragsanteil nicht als Sonderausgabe abzugsfähig. Gleiches gilt für Unterhaltsleis-
tungen oder private Unterhaltsrenten. 
 
Abzugsfähig sind lediglich auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende Renten und dauernde Lasten, die nicht mit 
Einkünften in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Sonst würde es sich dem Grunde nach um Betriebsausga-
ben oder Werbungskosten handeln. Die Aufwendungen müssen außerdem zu einer wirtschaftlichen Belastung bei der 
die Rente oder dauernde Last zahlenden Person führen, dürfen aber nicht den Charakter einer Gegenleistung haben. 
Zu den Einkünften aus wiederkehrenden Bezügen gehören auch die Ertragsanteile einer Veräußerungsrente. Bei dieser 
Vertragsart ist der Kaufpreis in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil zu zerlegen. Der Ertragsanteil unterliegt der Be-
steuerung. Dies erfolgt unabhängig von der Frage, ob der Betrag beim Zahlenden steuerlich geltend gemacht werden 
kann. 
1 BFH, Urt. v. 18.5.2010, X R 32/01 u. XR 33/01, DStR „010, S. 2073, BFH/NV 2010, S. 2160, LEXinform 0587987 
 

Nichtanwendung des Kündigungsschutzgesetzes auf Kleinbetriebe 
 
In Betrieben, in denen in der Regel nur zehn oder weniger Arbeitnehmer beschäftigt sind (sog. Kleinbetriebe), besteht 
kein Kündigungsschutz1. 
 
Ein Unternehmer unterhielt mehrere Kleinbetriebe (einen mit zehn und einen mit sechs Arbeitnehmern), die er als orga-
nisatorisch selbständig bezeichnete. Ein entlassener Hausmeister und Haustechniker machte geltend, solche kleinen 
Betriebe müssten aus verfassungsrechtlichen Gründen auch dann als einheitlicher Betrieb im kündigungsschutzrechtli-
chen Sinne behandelt werden, wenn sie organisatorisch selbstständig sind. Mit dieser Argumentation hatte er keinen 
Erfolg. 
 
Das Bundesarbeitsgericht2 entschied vielmehr, auch wenn ein Unternehmer mehrere Kleinbetriebe unterhält, werden 
die Zahlen der dort Beschäftigten nicht automatisch zusammengerechnet, wenn es sich tatsächlich um organisatorisch 
hinreichend verselbstständigte Einheiten und deshalb um selbstständige Betriebe handelt. Ob dies der Fall ist, müsse 
jeweils nach den Umständen des Einzelfalls entschieden werden. 
1 § 23 Abs. 1 KSchG 
2 BAG, Urt. v. 28.10.2010, 2 AZR 392/08, Pressemitteilung 83/10, LEXinform 0435814 
 

Wechselseitiger Anspruch von Ehegatten auf  
Information über die finanziellen Verhältnisse 

 
In einem vom Bundesgerichtshof1 entschiedenen Fall nahm ein volljähriger Sohn aus erster Ehe seinen in zweiter Ehe 
verheirateten Vater auf Zahlung von Kindesunterhalt in Anspruch. Da die Einkünfte des Vaters aus eigener Erwerbstä-
tigkeit unterhalb des notwendigen Selbstbehalts lagen, verlangte der Sohn von seinem Vater Auskunft über das Ein-
kommen seiner Ehefrau, um dessen Anspruch auf Familienunterhalt zu ermitteln. 
 
Zu Recht, befand das Gericht. 
 
Aus der Verpflichtung der Ehegatten zur ehelichen Lebensgemeinschaft folgt ihr wechselseitiger Anspruch, sich über die 
für die Höhe des Familienunterhalts maßgeblichen finanziellen Verhältnisse zu informieren. Geschuldet wird die Ertei-
lung von Auskunft in einer Weise, wie sie zur Feststellung des Unterhaltsanspruchs erforderlich ist. Die Vorlage von 
Belegen kann nicht verlangt werden. 
1 BGH, Urt. v. 2.6.2010, XII ZR 124/08, LEXinform 1567003 
 

Vermieter muss Kostenanteile für leerstehende Wohnungen tragen 
 
Ein Vermieter hat bei der Verteilung der Betriebskosten im Regelfall den auf leerstehende Wohnungen entfallenden 
Kostenanteil zu tragen. 
 
Das Kammergericht Berlin1 hat in einer Entscheidung dem Vermieter das Vermietungsrisiko zugewiesen. Im entschiede-
nen Fall hatte dieser die Kosten der Hausbeleuchtung auf die Mieter umgelegt und eine leerstehende Wohnung bei der 
Betriebskostenabrechnung unberücksichtigt gelassen. Nach Auffassung des Gerichts kann der Vermieter das Risiko 
eines Wohnungsleerstands nicht auf die Mieter abwälzen, sondern hat es selbst zu tragen. 
1 KG Berlin, Urt. v. 8.7.2010, 12 U 26/09, LEXinform 1564626 
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Zurückbehaltungsrecht wegen Mangel an der Mietsache  
setzt Mangelanzeige voraus 

 
In dem vom Bundesgerichtshof1 entschiedenen Fall kündigte der Vermieter das Mietverhältnis fristlos wegen Zahlungs-
verzugs. Der Mieter widersprach der Kündigung unter Hinweis auf einen Schimmelpilzbefall in mehreren Zimmern. 
 
Nach Ansicht des Gerichts steht dem Mieter kein Zurückbehaltungsrecht2 an Mietzahlungen zu, die für einen Zeitraum 
vor der Anzeige des Mangels geschuldet werden. Das Zurückbehaltungsrecht dient dazu, auf den Vermieter Druck zur 
Erfüllung der eigenen Verbindlichkeit auszuüben. Solange ihm ein Mangel nicht bekannt ist, kann das Zurückbehaltungs-
recht die ihm zukommende Funktion, den Vermieter zur Mangelbeseitigung zu veranlassen, nicht erfüllen. Ein Zurück-
behaltungsrecht des Mieters besteht folglich erst an den nach der Mangelanzeige fällig werdenden Mieten. 
1 BGH, Urt. v. 3.11.2010, VIII ZR 330/09, IWB „010, S. 3608 
2 § 320 BGB 
 

Vorsteuerabzug nur bei Angabe der richtigen Steuernummer  
oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in der Rechnung 

 
Ein Unternehmer kann ihm von einem anderen Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer u. a. nur dann als 
Vorsteuer abziehen, wenn die Rechnung ordnungsgemäß ist. Der Bundesfinanzhof1 hat hierzu entschieden, dass eine 
ordnungsmäßige Rechnung die Angabe der zutreffenden Steuernummer oder Steuer-Identifikationsnummer voraus-
setzt. Als Steuernummer gilt nicht das Aktenzeichen, unter dem die Finanzverwaltung die Korrespondenz mit dem Un-
ternehmer bis zur Erteilung der Steuernummer führt. 
1 BFH, Urt. v. 2.9.2010, V R 55/09, DStR 2010, S. 2348, DB „010, S. 2652, LEXinform 0927544 
 

Bundesfinanzhof legt die Frage nach den Anforderungen an eine  
Geschäftsveräußerung im Ganzen dem Europäischen Gerichtshof vor 

 
Veräußert ein Unternehmer sein gesamtes Unternehmen, unterliegt dieser Vorgang nicht der Umsatzsteuer. Bisher 
gehen Rechtsprechung und Finanzverwaltung davon aus, dass eine sog. Geschäftsveräußerung im Ganzen auch vor-
liegt, wenn der Unternehmer wesentliche Betriebsgrundlagen (wie z. B. das Betriebsgrundstück) nicht an den Erwerber 
veräußert (das heißt, das Eigentum überträgt), sondern nur langfristig an diesen verpachtet. 
 
Der Bundesfinanzhof hat Bedenken, ob diese Auffassung mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht vereinbar ist oder 
ob dieses nicht die Übertragung des Eigentums verlangt. Er hat die Frage nach den Anforderungen an eine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen deshalb dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt1. 
 
Liegt keine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor, unterliegt die Veräußerung der einzelnen Gegenstände der normalen 
Umsatzbesteuerung. 
1 BFH, Beschl. V. 14.7.2010, XI R 27/08, BFH/NV 2010, S. 2213, DStR 2010, S. 1937, DB „010, S. 2086, LEXinform 5010819 
 

Grundsatzurteile zum Vorsteuerabzug:  
Kein Vorsteuerabzug beim Betriebsausflug; Freigrenze beachten! 

 
Der Bundesfinanzhof1 (BFH) hat zeitgleich drei Grundsatzurteile zum Verhältnis von Vorsteuerabzug und Entnahmebe-
steuerung bei der Umsatzsteuer veröffentlicht. In allen drei Entscheidungen betont der BFH, dass das Recht auf Vor-
steuerabzug nur besteht, wenn der Unternehmer die bezogene Leistung für bestimmte Ausgangsumsätze verwendet. Es 
muss sich um Ausgangsumsätze handeln, die der Unternehmer gegen Entgelt erbringt und die entweder steuerpflichtig 
oder wie z.B. Ausfuhrlieferungen einer steuerpflichtigen Lieferung gleichgestellt sind. Darüber hinaus muss zwischen der 
Eingangsleistung und diesen Ausgangsumsätzen ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang bestehen; nur mittelbar 
verfolgte Zwecke sind demgegenüber unerheblich. 
 
Das Urteil vom 9. Dezember 2010 V R 17/10 betrifft die Frage des Vorsteuerabzugs bei Betriebsausflügen durch Unter-
nehmer, die --wie der Steuerberater des Streitfalls-- nach ihrer allgemeinen Geschäftstätigkeit zum Vorsteuerabzug 
berechtigt sind. Bei Betriebsausflügen besteht eine Freigrenze von 110 Euro je Arbeitnehmer, bei deren Einhaltung eine 
private Mitveranlassung typisierend verneint wird. Der Unternehmer ist dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, ohne dass 
eine Entnahme zu versteuern ist. 
 
Übersteigen die Aufwendungen für den Betriebsausflug die Freigrenze von 110 Euro, ist von einer Mitveranlassung 
durch die Privatsphäre der Arbeitnehmer auszugehen. Nach der bisherigen Rechtsprechung war der Unternehmer dann 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, hatte aber eine Entnahme zu versteuern. Diese Rechtsprechung hat der BFH jetzt auf-
gegeben. Anders als bisher besteht bei Überschreiten der Freigrenze für den Unternehmer kein Anspruch auf Vorsteu-
erabzug mehr; dementsprechend unterbleibt die bisherige Entnahmebesteuerung. Maßgeblich ist hierfür, dass sich 
Entnahme für unternehmensfremde Privatzwecke und Leistungsbezug für das Unternehmen gegenseitig ausschließen. 
Der nur mittelbar verfolgte Zweck, das Betriebsklima zu fördern, ändert hieran nichts. Die neue Rechtsprechung kann 
sich beim Bezug steuerfreier Leistungen wie z.B. Theaterbesuchen als vorteilhaft erweisen. Die Sache wurde an das 
Finanzgericht zur Aufklärung weiterer Umstände des Einzelfalls zurückverwiesen. 
1 Urteil vom 09.12.10   V R 17/10  


